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Einleitung 

Das politische Leben des modernen demokratischen Staates spielt und 
spielte sich hauptsächlich in den von der Verfassung vorgesehenen Vertre-
tungskörper-schaften ab. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind das 
auf der Bundestag- und Bundesrat- sowie auf Landesebene die einzelnen 
Volksvertretungen, entweder Landtag, Bürgerschaft oder Abgeordneten-
haus genannt. Die einzelnen Länderverfassungen weisen insoweit hin-
sichtlich ihrer verfassungsrechtlichen Strukturen eine deutliche Homo-
genität auf. Ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit leistet sich lediglich 
Bayern als einziges Bundesland den "Luxus" einer besonderen Art von 
"Zweiter Kammer" neben dem Landtag, nämlich den Senat, der nach Art. 34 
der Bayerischen Verfassung von 1946 die Vertretung der sozialen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und gemeindlichen Körperschaften des Landes dar-
stellen soll. 

Die Einrichtung einer besonderen Vertretungskörperschaft neben der 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten Volksvertretung in einem 
Gliedstaat ist eine für das deutsche republikanische Verfassungsrecht sehr 
ungewöhnliche Erscheinung. Bereits während der Zeit der Weimarer Repu-
blik zeigten alle deutschen Länderverfassungen in ihren Grundzügen große 
Gleichförmigkeit. Nicht anders als heute war der Landtag als Hauptorgan 
der Staatsgewalt, nach dem Einkammersystem gebildet und auf Grund des 
allgemeinen, gleichen, geheimen, direkten Wahlrechts gewählt, der Mittel-
punkt des staatlichen Lebens. Daneben stand die Regierung als Trägerin der 
Exekutive, vom Landtag abhängig.1 

Auch Preußen nahm in seiner Verfassung diesen Verfassungstyp in sei-
nen Grundzügen an, allerdings mit einer entscheidenden Ausnahme: Der 
preußische Verfassungsgesetzgeber von 1920 entschied sich für die Ein-
richtung einer weiteren Vertretungskörperschaft neben dem Landtag. Diese 
besondere Kammer, Staatsrat genannt, verlieh der preußischen Verfassung 

Diese Gestaltung war durch die Weimarer Reichsverfassung, insbesondere durch 
das sog. Homogenitätsgesetz des Art. 17 WRV stark beeinflußt. 



2 Einleitung 

erst ihr charakteristisches Gepräge gegenüber den Staatsgrundgesetzen an-
derer Länder. 

Der preußische Staatsrat bedarf einer eingehenden Nachbetrachtung, 
weil er als das Kernstück der preußischen Verfassung verfassungsrechtlich 
ein Phänomen darstellte und deshalb juristisch von besonderem Interesse 
war und ein Hauptproblem des nachrevolutionären preußischen Staatsrechts 
bedeutete. In der Fachliteratur der Nachkriegszeit fand dieses bemerkens-
werte und einzigartige Staatsorgan kaum Beachtung. Lediglich im Zusam-
menhang mit Konrad Adenauer, der von 1921 bis 1933 Präsident des Staats-
rates war, wurde es zuweilen als beiläufige Randerscheinung erwähnt. Of-
fensichtlich war die Existenz des Staatsrates und seine Mitwirkung an der 
Staatsleitung für die Wissenschaft nicht von Bedeutung. Im öffentlichen Le-
ben Preußens spielte der Staatsrat keine herausragende Rolle und war im 
Volke auch weitgehend unbekanne, so daß dieser zumindest aus späterer 
Sicht wohl keinen Anlaß zu besonderen Ausführungen geboten hat. Bei ge-
nauerer Betrachtung seines Wirkens muß man aber eingestehen, daß er 
mitunter eine wesentliche Rolle gespielt, sich nachhaltig bemerkbar ge-
macht hat und zumindest einigen Politikern als ständiger Stein des Anstoßes 
gedient hat. 

Dieser Untersuchung, welche die Darstellung der Zusammensetzung und 
Funktion des Staatsrates sowie sein tatsächliches Wirken in der politischen 
Praxis zum Gegenstand hat, war eine umfassende Erörterung der Entste-
hungsgeschichte voranzustellen. Denn es soll gezeigt werden, wie allgemeine 
politische Erscheinungen Preußens und auch des Reiches die Schaffung und 
Gestaltung des Staatsrates beeinflußten. 

Auch war es erforderlich, diese Untersuchung mit einer Darstellung der 
Autlösung des demokratischen Staatsrates zu beenden, um den Bruch in der 
Geschichte des Staatsrates zu dokumentieren, obwohl dieser mit anderen 
Kompetenzen und in anderer Zusammensetzung unter den Nationalsoziali-
sten zumindest formell weiterexistierte. 

2 So beschwerte sich das sozialdemokratische Staatsratsmitglied Ulrich Burmann im StR 
darüber, daß dieser im Volk völlig unbekannt sei und im Volksleben keine Bedeutung habe, 
überall erfahre er schlechte Behandlung, kein Berliner Droschkenkutscher kenne das Amts-
gebäude des Staatsrates (HAStK 902/45/2, S. 127, 129, siehe auch S. 131; etwa 1928/29). 



A. Die Geschichte des Staatsrates 

I. Vorgänger und Vorbilder 

Abschnitt IV der Preußischen Verfassung von 1920 trägt die Überschrift 
"Der Staatsrat". Die einleitende Norm, Art. 31, hat folgenden Wortlaut: "Zur 
Vertretung der Provinzen bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates 
wird ein Staatsrat gebildet." 

Schon in dieser Formulierung lassen sich Parallelen zu vergleichbaren 
Institutionen des früheren preußischen und deutschen Verfassungsrechts 
erkennen: 

- Art. 60 WRV weist einen fast identischen Wortlaut auf: "Zur Vertretung 
der Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches wird ein 
Reichsrat gebildet." Eine mögliche Schlußfolgerung daraus wäre, daß der 
Reichsrat dem preußischen Verfassungsgesetzgeber bei der Schöpfung 
des Staatsrates als Vorbild diente. 

- Laut Art. 31 PV war der Staatsrat in bestimmten Grenzen an Gesetzge-
bung und Verwaltung beteiligt. Eine vergleichbare Stellung im preußi-
schen Staatsorganismus nahm das Herrenhaus der Preußischen Verfas-
sung von 1850 ein. Gemäß Art. 62, 69 ff. PV (1850) und dem Gesetz betr. 
die Bildung der 1. Kammer vom 7.5.18531 wurde die gesetzgebende Ge-
walt durch den König, das Herrenhaus und das Abgeordnetenhaus aus-
geübt. Das Herrenhaus war, ähnlich wie der Staatsrat, vorgesehen als 
retardierendes Moment in der Gesetzgebung.2 

- Die Bezeichnung dieses Staatsorganes als "Staatsrat" weckt Assoziationen 
zu einer Institution gleichen Namens aus dem Verfassungsrecht der 
preußischen Monarchie. Bereits das vorrevolutionäre Staatsrecht kannte 
einen "Staatsrat", der als eine Art beratendes Gremium des Monarchen 
fungierte. 

GS 1850, S. 181. 
2 von Eppstein/Bomhak, S. 86; Vogels, Art. 40 Anrn. III. 
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